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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz
des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von
Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die
Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht (Art. 108 Abs. 2 AsylG, Art. 6 AsylG
i.V.m. Art. 52 VwVG). Die Beschwerdeführenden sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung; sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das BFM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 32 - 35 AsylG), ist die
Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. die diesbezüglich
weiterhin zutreffende Rechtsprechung der Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK)
in Entscheidungen und Mitteilungen der ARK [EMARK] 2004 Nr. 34 E. 2.1 S. 240 f. sowie
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-7878/2008 vom 31. Dezember 2008). Die
Beschwerdeinstanz enthält sich einer selbständigen materiellen Prüfung und weist die



Sache - sofern sie den Nichteintretensentscheid als unrechtmässig erachtet - zu neuer
Entscheidung an die Vorinstanz zurück. Die Vorinstanz prüft die Frage der Wegweisung
und des Vollzugs materiell, weshalb dem Bundesverwaltungsgericht diesbezüglich volle
Kognition zukommt.

E. 4.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, welcher für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG).

E. 4.2
Gemäss den Akten steht fest, dass die Beschwerdeführenden am 26. April 2008 in
O._______ (Italien) daktyloskopiert wurden. Bei dieser Sachlage ist Italien für die Prüfung
der Asylanträge der Beschwerdeführenden zuständig. Die italienischen Behörden
unterliessen es, sich bis am 4. August 2009 zur allfälligen Übernahme der
Beschwerdeführenden vernehmen zu lassen, weshalb davon auszugehen ist, dass dem
Ersuchen zugestimmt worden ist (Art. 18 Abs. 7 Dublin-II-VO).

E. 4.3
Die Beschwerdeführenden können somit ohne Weiteres in den Dublin-Staat (Italien)
ausreisen, welcher für die Prüfung ihrer Asylanträge staatsvertraglich zuständig ist. Es
bestehen keine Hinweise darauf, dass Italien sich nicht an die massgebenden
völkerrechtlichen Bestimmungen, insbesondere an das Refoulementverbot oder die
einschlägigen Normen der EMRK halten würde. Da es im vorliegenden Verfahren lediglich
darum geht, die Voraussetzungen einer Rückführung nach Italien im Rahmen der
Dublin-II-VO zu prüfen, ist auf die Vorbringen in Bezug auf die Situation in Eritrea nicht
einzugehen.

E. 4.4
Die Beschwerdeführenden bestreiten nicht, dass gemäss den Kriterien der Dublin-II-VO
Italien für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Sie beantragen indessen
sinngemäss, das BFM habe das Selbsteintrittsrecht im Sinne von Art. 3 Abs. 2
Dublin-II-VO auszuüben, weil sich ihr Aufenthalt in Italien als unzumutbar erwiesen habe
(siehe oben Sachverhalt C.b und F.b). Die Beschwerdeführenden machen sinngemäss
geltend, die Betreuung von Asylbewerbern durch die italienischen Behörden entspreche
nicht dem schweizerischen Niveau. Das mag zutreffen. Indessen gibt es keinen Anspruch
von Asylgesuchstellern, vom anerkanntermassen hohen (schweizerischen) Niveau der
Betreuung im Schengen-Raum zu profitieren. Zudem drängt sich der Eindruck auf, die
Beschwerdeführenden stellten die Verhältnisse in Italien schlechter dar, als diese in
Wirklichkeit sind. Immerhin ist etwa darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführenden
nach eigenen Angaben wenige Tage nach ihrer Ankunft in O._______ auf dem Luftweg
nach M._______ verlegt wurden, wo die Beschwerdeführerin am 16. Juni 2008 ein Kind
zur Welt brachte. Dementsprechend kann keine Rede davon sein, die italienischen
Behörden hätten es den Beschwerdeführenden gegenüber an der notwendigen
medizinischen Unterstützung fehlen lassen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass
beispielsweise die Behandlung von Hämorrhoiden in Italien nicht mit der gleichen
Dringlichkeit behandelt wird wie in der Schweiz; auch der Austrittsbericht vom 18. Januar
2010 des P._______ führt diesbezüglich nicht zu einer veränderten Betrachtungsweise. Im
Übrigen begründet die Aufnahme in ein Asylverfahren entgegen der Auffassung in der



Beschwerdeschrift nicht den Anspruch, der betreffende Staat habe für Unterkunft,
Verpflegung und medizinische Versorgung auf Schweizer Niveau aufzukommen. Der
Vollzug der Wegweisung nach Italien erweist sich somit auch in Berücksichtigung sozialer
Aspekte unter dem Aspekt von Art. 3 EMRK als zulässig, weshalb kein Anlass zum
Selbsteintritt besteht.

E. 5
Das BFM ist in Anwendung von Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG demnach zu Recht auf die
Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten, weshalb es sich erübrigt, auf die
weiteren Ausführungen in der Beschwerdeschrift einzugehen. Die Anträge, die
vorinstanzliche Verfügung sei aufzuheben und das BFM anzuweisen, sein Recht zum
Selbsteintritt auszuüben und sich für das vorliegende Asylgesuch für zuständig zu erklären,
sind somit abzuweisen.

E. 6.1
Das Nichteintreten auf ein Asylgesuch hat in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz
zur Folge (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Vorliegend ist keine Ausnahme von diesem Grundsatz
ersichtlich (vgl. EMARK 2001 Nr. 21). In Verfahren nach Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG ist
die Frage nach der Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs regelmässig
bereits Voraussetzung (und nicht erst Regelfolge) des Nichteintretensentscheides. Auf die
Frage einer drohenden Verletzung des Non-Refoulement-Gebots muss an dieser Stelle nicht
weiter eingegangen werden.

E. 6.2
Weiter stellt sich die Frage nach der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in Verfahren
nach Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG nicht unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 1 und 4 des
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR
142.20), sondern ebenfalls vor der Prüfung des Nichteintretens im Rahmen des
Selbsteintrittsrechts oder gegebenenfalls - sofern sich Familienmitglieder in verschiedenen
Dublin-Staaten befinden und allenfalls zusammengeführt werden sollten - bei der
Ausübung der sog. Humanitären Klausel (Art. 15 Dublin-II-VO).

E. 6.3
Nach dem Gesagten sind die vom BFM verfügte Wegweisung und deren Vollzug zu
bestätigen.

E. 7
Den Beschwerdeführenden ist es nicht gelungen darzutun, inwiefern die angefochtene
Verfügung Bundesrecht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig oder
unvollständig feststellt oder unangemessen ist (Art. 106 AsylG), weshalb die Beschwerde
abzuweisen ist.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich den
Beschwerdeführenden aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Indessen erwies sich die
Beschwerde nicht als von vornherein aussichtslos. Zudem ist aufgrund der Akten von der
Bedürftigkeit der Beschwerdeführenden auszugehen, weshalb das Gesuch um Gewährung
der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG gutzuheissen ist und
keine Verfahrenskosten zu erheben sind. (Dispositiv nächste Seite)
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